
Netzentgelte Strom der Stadtwerke Quickborn GmbH

gültig ab:

Z ä h l p u n k t e   m i t   L e i s t u n g s m e s s u n g [RLM]

Netznutzungsentgelte
Nutzung des Verteilungsnetzes inkl. Ausgleich für die im Verteilungsnetz verursachten elektrischen 

Verluste 

Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2)

Mittelspannungsnetz (MS) 12,27 14,60 3,05 3,63 74,81 89,02 0,55 0,65
Umspannung Mittel-/ Niederspannung 13,59 16,17 3,58 4,26 90,10 107,22 0,52 0,62
Niederspannungsnetz (NS) 12,10 14,40 5,64 6,71 93,29 111,02 2,39 2,84

Z ä h l p u n k t e   o h n e   L e i s t u n g s m e s s u n g [SLP]

Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2)

18,00 21,42 6,45 7,68

0,00 0,00 2,30 2,74

Sonderformen der Netznutzung gemäß StromNEV § 19 

Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2)

12,47 14,84 0,55 0,65
15,02 17,87 0,52 0,62
15,55 18,50 2,39 2,84

Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2)

Zähler mit reg.Leistungsmessung (mittelspannungsseitig gemessen) 480,00 571,20 206,57 245,82 206,41 245,63
Preisabschlag - für kundenseitig gestellten Strom- und Spannungswandlersatz 413,00 491,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Zähler mit reg.Leistungsmessung (niederspannungsseitig gemessen) 69,00 82,11 206,57 245,82 206,41 245,63
Preisabschlag - für kundenseitig gestellten Stromwandlersatz 19,00 22,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2) Netto1) Brutto2)

Eintarifzähler 7,05 8,39 4,25 5,06 10,75 12,79
Zweitarifzähler 9,99 11,89 4,25 5,06 10,75 12,79
Mehrtarifzähler(>=3) 9,99 11,89 4,25 5,06 10,75 12,79
Zweitarif-2-Richtungszähler 9,99 11,89 4,25 5,06 10,75 12,79
Maximumzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) 9,99 11,89 4,25 5,06 10,75 12,79
NS-Stromwandler 19,00 22,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarifschaltung 11,00 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Smart-Meter 31,73 37,75 4,25 5,06 10,75 12,79

S o n s t i g e   E n t g e l t e

Netto1) Brutto2)

80,07 -5)

80,07 95,28

Netto1) Brutto2)

Netto1) Brutto2)

1,32 1,57
0,61 0,73
0,11 0,13

Netto1) Brutto2)

0,445 0,530
0,040 0,048
0,030 0,036

Netto1) Brutto2)

0,378 0,450
0,050 0,060
0,025 0,030

Netto1) Brutto2)

0,040 0,048
0,027 0,032
0,025 0,030

5) Die gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer

Entsperren einer Zählstelle

Cent / kWh

Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Konzessionsabgabe

Blindmehrarbeit

Konzessionsabgabe

Tarifkunden
Schwachlasttarif 

€ / a

Zählpunkte mit Leistungsmessung (tägliche Bereitstellung der Messdaten) € / a € / a € / a

Bei Mittelspannungskunden mit niederspannungsseitiger Messung erhöhen sich zum Ausgleich der Umspannverluste die Leistungs- und Arbeitswerte für die Abrechnung um einen angemessenen Korrekturfaktor. Der angewandte 
Korrekturfaktor, der den tatsächlich zu erwartenden Umspannverlusten bestmöglich zu entsprechen hat, wird dem Lieferanten im Rahmen der elektronischen Marktkommunikation übermittelt.

1) ohne Umsatzsteuer
2) incl. 19 % Umsatzsteuer

4) sofern Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gem. § 9 Abs. 7 Satz 3 KWKG

3) Die Angaben zu den Umlagen dienen zur allgemeinen Information; Anpassungen, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Einzelheiten zu Umlagen ist aus der 
Veröffentlichung der ÜNB auf der Internetseite zu entnehmen: http://www.netztransparenz.de/de/Aufschlaege_Prognosen.htm

Cent / kWh

Cent / kWh

Cent / kWh

Umlage gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV
 3)

Letztverbrauchergruppe A': für die ersten 1.000.000 kWh
Letztverbrauchergruppe B': oberhalb 1.000.000 kWh

Letztverbrauchergruppe C': oberhalb von 1.000.000 kWh 4)

Offshore-Haftungsumlage Umlage gemäß § 17f EnWG-Novelle
 3)

Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV

Cent / kWh

€ / Vorgang

Cent / kVarh

Kosten für Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

Sperren einer Zählstelle

Abnahmestellen mit einem voraussichtlichen durchschnittlichen Jahresverbrauch ab 30.000 kWh oder einer Leistung von über 30 KW 
werden, zur Ermittlung der Konzessionsabgabe mit Leistung gemessen. Für Abnahmestellen mit einem Jahresverbrauch ab 100.000 kWh 

setzt die StromNZV eine registrierende Lastgangmessung voraus.

beeinhaltet die Messeinrichtung, sowie deren 

Einbau, Betrieb und Wartung.

beinhaltet die Ablesung der Messeinricht-ung, 

die Plausibilisierung, sowie die Weiter-gabe 

der Daten an die Berechtigten.

(bei 2-Richtungszähler je Richtung)

Verrechnungspreise

Zählpunkte ohne Leistungsmessung € / a € / a

Entnahme aus MS-Netz
Entnahme aus Umspannung MS/NS
Entnahme aus NS-Netz

Messstellen-

betrieb
Messung Abrechnung

ArbeitspreisNetznutzungsentgelte
€ / a ct/kWh

Monatsleistung

spreis € / (kW* 

Monat)

Arbeitspreis 

ct/kWh

Nutzung des Versorgungsnetzes inkl. Ausgleichs für die verursachten elektrischen Verluste

Haushalts-, landwirtschaftlicher, gewerblicher und sonstiger Bedarf

Niederspannungsnetz (NS)

Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen § 14a EnWG mit Speicherheizung, Elektro-Wärmepumpen 

§19 (1) zeitlich begrenzte hohe Leistungsaufnahme

01.01.2016 Stand 05.01.2015

Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

 < 2.500 h/a  > 2.500 h/a

Entnahme aus
Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

€ / (kW · a) Cent / kWh € / (kW · a) Cent / kWh

Letztverbrauchergruppe A': für die ersten 1.000.000 kWh
Letztverbrauchergruppe B': oberhalb 1.000.000 kWh

Letztverbrauchergruppe C': oberhalb von 1.000.000 kWh 4)

Sondervertragskunden

Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
 3)

Letztverbrauchergruppe A': für die ersten 1.000.000 kWh
Letztverbrauchergruppe B': oberhalb 1.000.000 kWh

Letztverbrauchergruppe C': oberhalb von 1.000.000 kWh 4)

Grundpreis

Die Art und Weise der Verrechnung von Blindleistung/-arbeit wird derzeit intensiv im Rahmen der Konsultation zur Festlegung eines Muster-Netznutzungsvertrages (Strom) von der 
Beschlusskammer 6 (BK6) der BNetzA diskutiert. Aufgrund des laufenden BK6-Verfahrens wird die Verrechnung der Blindarbeitsmengen vorläufig ausgesetzt bis eine abschließende Regelung/ 
Vorgabe für die Verrechnung der Blindleistung/-arbeit seitens der BNetzA erfolgt. Diese Aussetzung stellt keinen Verzicht des Netzbetreibers auf diesbezüglich bestehende vertragliche 
Ansprüche dar. Die vereinbarten Grenzen für den Bezug von Blindenergie im Netzanschlussvertrag sind unverändert jederzeit einzuhalten.

Wir behalten uns eine nachträgliche Verrechnung der Entgelte für Blindleistung/-arbeit bzw. die Geltendmachung einer anderweitigen Kompensation bei Überschreitung der Grenzen für die 
Blindarbeit ausdrücklich vor.

Die Umlage für abschaltbare Lasten wurde ab dem 01.01.2014 von Letztverbrauchern erhoben. Da die entsprechende Verordnung zum Jahresende 2015 ausgelaufen ist und für den Zeitraum 

ab 1.1.2016 momentan keine neue Verordnung vorliegt, erfolgt bis auf weiteres keine Erhebung einer Umlage für abschaltbare Lasten. 


